
 

 

 

 

Ordentliche Hauptversammlung der Tele Columbus AG, Berlin 

 

am Dienstag, den 7. Juli 2026, um 10:00 Uhr, 

die als virtuelle Hauptversammlung stattfindet 

Rechte der Aktionäre 

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den antei-

ligen Betrag von EUR 500.000,00 (dies entspricht 500.000 Aktien) erreichen, können verlan-

gen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Das Ver-

langen ist schriftlich oder in elektronischer Form gemäß § 126a BGB (d.h. mit qualifizierter 

elektronischer Signatur) an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesell-

schaft bis zum 12. Juni 2026, 24:00 Uhr, zugegangen sein. Entsprechende schriftliche Ver-

langen sind ausschließlich an folgende Adresse 

Tele Columbus AG 

z. Hd. Vorstand 

Stresemannstraße 123, 10963 Berlin 

Deutschland 

oder in elektronischer Form gemäß § 126a BGB per E-Mail an hauptversamm-

lung@telecolumbus.de zu richten. 

Anderweitig adressierte oder formell fehlerhafte Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung 

werden nicht berücksichtigt. Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begrün-

dung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Der Antrag ist von allen Aktionären, die zusam-

men das Quorum von fünf Prozent des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 

EUR 500.000,00 erreichen, oder ihren ordnungsgemäß bestellten Vertretern zu unterzeich-

nen. Im Übrigen wird auf die Voraussetzungen des § 122 Abs. 1 S. 3 in Verbindung mit 

Abs. 2 S. 1 und § 70 AktG verwiesen. Die Bekanntmachung und Zuleitung von Ergänzungs-

verlangen erfolgen in gleicher Weise wie bei der Einberufung. 

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

Jeder Aktionär hat das Recht, Gegenanträge zu Beschlussvorschlägen von Vorstand und/oder 

Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zur Wahl von 

Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern zu übersenden. Solche Gegenanträge und 

Wahlvorschläge einschließlich des Namens des Aktionärs sind von der Gesellschaft gemäß 

§§ 126 Abs. 1, 127 AktG zugänglich zu machen, wenn sie der Gesellschaft unter 
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Tele Columbus AG 

c/o meet2vote AG 

Marienplatz 1, 84347 Pfarrkirchen 

Deutschland 

E-Mail: telecolumbus@meet2vote.de 

 

 

spätestens bis zum 22. Juni 2026, 24:00 Uhr, zugehen und im Übrigen den gesetzlichen An-

forderungen genügen. Hierzu zählt insbesondere, dass Gegenanträge (nicht aber Wahlvor-

schläge) zu begründen sind. §§ 126 Abs. 2, 127 S. 1 und 3 AktG regeln zudem die Voraus-

setzungen, bei deren Vorliegen Gegenanträge und Wahlvorschläge nicht zugänglich gemacht 

werden müssen. Das Zugänglichmachen erfolgt nach den gesetzlichen Regeln auf der Inter-

netseite der Gesellschaft unter https://www.telecolumbus.com/investor-relations/ordentliche-

hauptversammlung-2026/. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu Gegenanträgen und 

Wahlvorschlägen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. 

Um in der Hauptversammlung berücksichtigt werden zu können, müssen Gegenanträge und 

Wahlvorschläge auch soweit sie gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG der Gesellschaft übersandt 

und von dieser zugänglich gemacht worden sind, in der Hauptversammlung gestellt werden.  

Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zur Tages-

ordnung auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, 

bleibt unberührt.  

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschal-

tet sind, haben darüber hinaus das Recht, in der Versammlung im Wege der Videokommuni-

kation Anträge und Wahlvorschläge im Rahmen ihres Rederechts zu stellen (dazu im Detail 

unten). 

Einreichen von Stellungnahmen zur Veröffentlichung über das HV-Portal 

Aktionäre, die sich frist- und formgemäß zur Hauptversammlung angemeldet haben, bzw. 

ihre Bevollmächtigten haben nach § 130a Abs. 1 bis 4 AktG das Recht, über das unter 

https://www.telecolumbus.com/investor-relations/ordentliche-hauptversammlung-2026/ er-

reichbare HV-Portal bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung, also spätestens bis 

01. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ), in Textform Stellungnahmen zu den Gegenständen der 

Tagesordnung einzureichen. Stellungnahmen in Textform sind als PDF-Datei einzureichen. 

Wir bitten darum, einen Umfang von 10.000 Zeichen nicht zu überschreiten. Mit dem Einrei-

chen erklärt sich der Aktionär bzw. sein Bevollmächtigter damit einverstanden, dass die Stel-

lungnahme unter Nennung seines Namens im HV-Portal zugänglich gemacht wird. 

Eingereichte Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung werden, soweit nicht 

ausnahmsweise von einer Zugänglichmachung nach § 130a Abs. 3 S. 4 AktG abgesehen wer-

den darf, bis spätestens vier Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am 02. Juli 

2026, 24.00 Uhr (MESZ), im nur für frist- und formgemäß angemeldete Aktionäre bzw. de-

ren Bevollmächtigte zugänglichen HV-Portal veröffentlicht. 

Anträge und Wahlvorschläge, Fragen sowie Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptver-

sammlung im Rahmen der in Textform eingereichten Stellungnahmen werden in der Haupt-

versammlung nicht berücksichtigt; das Stellen von Anträgen bzw. Unterbreiten von Wahlvor-
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schlägen, die Ausübung des Auskunftsrechts sowie die Einlegung von Widersprüchen gegen 

Beschlüsse der Hauptversammlung ist ausschließlich auf den in dieser Einberufung jeweils 

gesondert beschriebenen Wegen möglich. 

Rederecht 

Frist- und formgerecht angemeldete Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch 

zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, haben in der Versammlung ein Rederecht gem. 

§ 130a Abs. 5 und 6 AktG im Wege der Videokommunikation. Am Tag der Hauptversamm-

lung wird ab 9:00 Uhr über das unter https://www.telecolumbus.com/investor-

relations/ordentliche-hauptversammlung-2026/ erreichbare HV-Portal ein virtueller Wort-

meldetisch geführt, über den die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten ihren Redebeitrag 

anmelden können. 

Das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht nach § 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 3 AktG, 

Anträge und Wahlvorschläge zu stellen sowie das Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 

AktG (vgl. dazu auch unten). Gemäß § 22 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft kann der Ver-

sammlungsleiter das Frage- und Rederecht des Aktionärs angemessen beschränken. Die 

komplette Videokommunikation mit den Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten wird über 

das HV-Portal abgewickelt.  

Die komplette virtuelle Hauptversammlung einschließlich der Videokommunikation wird im 

HV-Portal über ein von unserem Dienstleister zur Verfügung gestelltes System abgewickelt. 

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten benötigen für die Zuschaltung des Redebeitrags ent-

weder ein nicht-mobiles Endgerät (PC, Notebook, Laptop) oder ein mobiles Endgerät (z.B. 

Smartphone oder Tablet) mit einem der folgenden installierten Browser in der aktuellen 

Softwareversion: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox oder Safari. Außerdem 

muss JavaScript aktiviert sein. Die Nutzung anderer aktueller Browser mit den vom Herstel-

ler empfohlenen Sicherheitseinstellungen ist möglich, wurde jedoch nicht getestet. Für Rede-

beiträge müssen auf den Endgeräten eine Kamera und ein Mikrofon, auf die vom Browser 

aus zugegriffen werden kann, zur Verfügung stehen. Eine weitere Installation von Software-

komponenten oder Apps auf den Endgeräten ist nicht erforderlich. Bitte stellen Sie sicher, 

dass Sie mit Ihrem Computer oder Mobilgerät eine gute und stabile Internetverbindung haben 

und dabei eine aktuelle Version Ihres Browsers verwenden. Personen, die sich über den vir-

tuellen Wortmeldetisch für einen Redebeitrag angemeldet haben, werden im HV-Portal für 

ihren Redebeitrag freigeschaltet. Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der 

Videokommunikation zwischen Aktionär bzw. Bevollmächtigtem und Gesellschaft in der 

Versammlung und vor dem Redebeitrag zu überprüfen und diesen zurückzuweisen, sofern die 

Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist. 

Auskunftsrecht 

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter vom Vorstand Aus-

kunft über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit sie zur sachgemäßen Beurtei-

lung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich 

auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbun-

denen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss ein-

bezogenen Unternehmen. Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und ge-

treuen Rechenschaft zu entsprechen. Auskünfte sind grundsätzlich mündlich zu erteilen; ein 

Anspruch der Aktionäre auf schriftliche Auskunftserteilung besteht nicht. § 131 Abs. 3 AktG 

regelt die Voraussetzungen, unter denen der Vorstand die Auskunft verweigern darf.   
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Es ist vorgesehen, dass der Versammlungsleiter festlegen wird, dass das vorgenannte Aus-

kunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG in der Hauptversammlung ausschließlich im Wege der 

Videokommunikation, also im Rahmen der Ausübung des Rederechts, ausgeübt werden darf.  

Nach § 22 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft kann der Leiter der Hauptversammlung das 

Frage- und Rederecht der Aktionäre angemessen beschränken und insbesondere einen zeitlich 

angemessenen Rahmen für den Verlauf der Hauptversammlung, für die Aussprache zu den 

einzelnen Tagesordnungspunkten sowie die Rede- und Fragezeit generell oder für den einzel-

nen Redner festsetzen. 

§ 131 Abs. 4 S. 1 AktG bestimmt, dass dann, wenn einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft 

als Aktionär eine Auskunft außerhalb der Hauptversammlung gegeben worden ist, diese Aus-

kunft jedem anderen Aktionär bzw. dessen Bevollmächtigten auf dessen Verlangen in der 

Hauptversammlung zu geben ist, auch wenn sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegen-

stands der Tagesordnung nicht erforderlich ist.  

Zudem bestimmt § 131 Abs. 5 Satz 1 AktG, dass dann, wenn einem Aktionär eine Auskunft 

verweigert wird, er verlangen kann, dass seine Frage und der Grund, aus dem die Auskunft 

verweigert worden ist, in die Niederschrift über die Verhandlung aufgenommen werden. 

Im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung wird gewährleistet, dass Aktionäre bzw. ihre 

Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, ihr Verlan-

gen nach § 131 Abs. 4 S. 1 AktG sowie ihr Verlangen nach § 131 Abs. 5 Satz 1 AktG außer 

im Wege der Videokommunikation, also im Rahmen des Rederechts und des dafür vorgese-

henen Verfahrens, auch im Wege der elektronischen Kommunikation über das unter 

https://www.telecolumbus.com/investor-relations/ordentliche-hauptversammlung-2026/ er-

reichbare HV-Portal in der Hauptversammlung übermitteln können. 

Einlegen von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß § 118a Abs. 1 

S. 2 Nr. 8 AktG 

Die frist- und formgerecht angemeldeten und elektronisch zu der Versammlung zugeschalte-

ten Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten haben die Möglichkeit, im Wege elektronischer 

Kommunikation gemäß § 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 8 AktG Widerspruch gegen die Beschlüsse der 

Hauptversammlung zu erklären. 

Entsprechende Erklärungen können ab der Eröffnung der virtuellen Hauptversammlung bis 

zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter elektronisch über das unter 

https://www.telecolumbus.com/investor-relations/ordentliche-hauptversammlung-2026/ er-

reichbare HV-Portal abgegeben werden. 


